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§315

(1) Wer die Sicherheit des Schienenbahn-, Schwe
bebahn-, Schiffs- oder Luftverkehrs dadurch beein
trächtigt, daß er

1. Anlagen oder Beförderungsmittel zerstört, be
schädigt oder beseitigt,

2. Hindernisse bereitet,
3. falsche Zeichen oder Signale gibt oder
4. einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vor

nimmt
und dadurch Leib oder Leben eines anderen oder 
fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird 
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Handelt der Täter in der Absicht,
1. einen Unglücksfall herbeizuführen oder

2. eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu 
verdecken, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr 
fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren bestraft.

§ 198

Angriffe auf das Verkehrswesen
(1) Wer vorsätzlich auf Verkehrswegen Hindernis

se bereitet, Verkehrsmittel, Verkehrswege, Warn- oder 
Signalanlagen oder -mittel oder andere Verkehrsein
richtungen zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, 
entfernt oder mißbräuchlich benutzt

und dadurch eine Gemeingefahr vorsätzlich verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(s. u. Abs. 5)

(2) Wer durch die Tat einen schweren Verkehrs
unfall vorsätzlich verursacht, wird mit Freiheits
strafe von drei bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Wer durch die Tat außerordentlich schwerwie
gende Folgen vorsätzlich verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(4) Wer durch die Tat bei der Bahn, Luftfahrt 
oder Schiffahrt eine Gemeingefahr fahrlässig verur
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(5) Der Versuch ist strafbar. In den Fällen der 
Absätze 1 bis 3 ist auch die Vorbereitung strafbar.

(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig 
handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld
strafe bestraft.

(6) Das Gericht kann in den Fällen der Absätze 1 
bis 4 die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 15) 
oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften 
absehen, wenn der Täter freiwillig die Gefahr ab
wendet, bevor ein erheblicher Schaden entsteht. Unter 
derselben Voraussetzung wird der Täter nicht nach 
Absatz 5 bestraft. Wird ohne Zutun des Täters die 
Gefahr abgewendet, so genügt sein freiwilliges und 
ernsthaftes Bemühen, dieses Ziel zu erreichen.


